
findet, ist ausschließlich der Staats
anwalt für die Haftprüfung verant
wortlich und zuständig (§ 131 Abs. 1 
StPO). Das entspricht dem Prinzip, 
der Eigenverantwortung der zustän
digen Organe der Rechtspflege für 
die jeweiligen Abschnitte des Straf
verfahrens, hier der Verantwortung 
des Staatsanwalts als Leiter des Er
mittlungsverfahrens gemäß § 87 
Abs. 1 StPO (vgl. Schindler/Pompoes, 
„Zur Bindung des Gerichts an den 
Haftantrag des Staatsanwalts“, NJ 
1971 S. 178). Die Kreisgerichte haben 
in diesen Fällen die Anregungen auf 
Haftprüfung zuständigkeitshalber an 
den Staatsanwalt weiterzuleiten und 
denjenigen, der die Eingabe einge- 
sandt hat, gemäß § 12 Abs. 3 des 
Eingabenerlasses umgehend darüber 
zu unterrichten.
In einzelnen Fällen haben Kreisge
richte über solche Anregungen auf 
Haftentlassung fehlerhaft durch Be
schluß entschieden und damit den 
„Antrag“ auf Aufhebung des Haft
befehls zurückgewiesen. Wurde ge
gen solche Beschlüsse durch den Ver
teidiger bzw. die Angehörigen des 
Inhaftierten nun auch noch Be
schwerde eingelegt, dann sahen sich 
die Rechtsmittelsenate der Bezirks
gerichte vor das Problem gestellt, wie 
in solchen Fällen zu entscheiden ist. 
Sie zogen insoweit folgende Möglich
keiten in Betracht:
1. Der „Antrag“ ist als Anregung 
zur Haftprüfung zu betrachten; dann 
hat der Senat dem Beschwerdefüh
rer lediglich mitzuteilen, daß dem 
Ersuchen nicht entsprochen werden 
kann.
2. Da das Kreisgericht über die An
regung mit Beschluß entschieden hat, 
muß die Beschwerde dagegen zuge
lassen, aber als unbegründet zurück
gewiesen werden.
3. Da der Beschluß des Kreisgerichts 
dem Gesetz widerspricht, ist die ge
gen den unzulässigen Beschluß ge
richtete Beschwerde nicht zulässig 
und als unzulässig zu verwerfen.
Richtig ist, daß über Haftanregungen 
nicht durch Beschluß entschieden 
werden darf. Gegen unzulässige Be
schlüsse ist auch kein Rechtsmittel 
zulässig, so daß die Beschwerde als 
unzulässig zu verwerfen ist. Die erste 
von den Bezirksgerichten in Erwä
gung gezogene Möglichkeit verbietet 
sich deshalb, weil der Rechtsmittel
senat auf eine — wenn auch unzuläs
sige — Beschwerde gegen den Be
schluß eines Kreisgerichts nicht nur 
mit einem kurzen Schreiben antwor
ten kann. Die Zurückweisung der Be
schwerde als unbegründet (zweite 
Möglichkeit) würde Probleme der 
Haftprüfung berühren und ist da
her ebenfalls unzulässig. Zulässig ist 
daher nur die dritte Variante.
Ähnlich wie bei Anträgen auf Auf
hebung des Haftbefehls gibt es ver
schiedentlich Unklarheiten bei den 
Kreisgerichten über die Art der Ent
scheidung, wenn Verteidiger, Ange
hörige oder Kollektive den Antrag 
auf Strafaussetzung auf Bewährung 
gemäß § 349 StPO für den Verurteil
ten stellen. Nach § 349 Abs. 7 StPO

sind nur der Staatsanwalt und der 
Leiter der Strafvollzugseinrichtung 
antragsberechtigt, nicht aber der 
Verurteilte, sein Verteidiger, Ange
hörige des Verurteilten oder Kollek
tive der Werktätigen, wenn diese 
dem Gericht auch Vorschlägen kön
nen, daß sie die Bürgschaft für die 
weitere Erziehung des Verurteilten 
übernehmen wollen (§ 349 Abs. 8 
StPO). Derartige Anregungen sind

jedoch vom Gericht unter Beiziehung 
entsprechender Stellungnahmen des 
Staatsanwalts und des Leiters der 
Strafvollzugseinrichtung sorgfältig zu 
prüfen. Entspricht das Gericht die
sen Anregungen nicht, bedarf es auch 
hierzu keiner Beschlußfassung (vgl. 
StPO-Lehrkommentar, Berlin 1968, 
Anm. 4 zu § 350 [S. 387]).

GERHARD OSWALD, wiss. Mitarbeiter
am Obersten Gericht

Zur Pfändung des Arbeitseinkommens 
wegen rückständiger und laufender Miete
In letzter Zeit wurde wiederholt die 
Frage diskutiert, ob, und wenn ja, 
unter welchen Voraussetzungen, ge
mäß § 6 APfVO in Höhe der monat
lichen Wohnungsmiete des Schuld
ners auch dann ohne Rücksicht auf 
die allgemeinen Grenzen der Pfänd
barkeit in das Arbeitseinkommen 
des Schuldners vollstreckt werden 
kann, wenn es sich nicht um die lau
fende, sondern um rückständige 
Miete handelt./*/ Unterschiedliche 
Auffassungen bestehen dabei nicht 
nur hinsichtlich dieser grundsätz
lichen Frage, sondern — soweit sie 
bejaht wird — auch darüber, ob die 
Pfändung gemäß § 6 APfVO nur we
gen rückständiger Miete aus dem 
bestehenden Mietrechtsverhältnis 
oder auch aus einem früheren be
trieben werden kann.
Zu dieser Problematik ist folgendes 
zu bemerken: Die Bestimmung des 
§ 6 APfVO, wonach der Betrag der 
monatlichen Miete für den Wohn- 
raum des Schuldners in voller Höhe 
pfändbar ist, läßt an sich keine 
Zweifel daran zu, daß mit ihr ge
sichert werden soll, daß der Vermie
ter auf jeden Fall eine Monatsmiete 
erhält. Das muß nicht die laufende 
Miete sein, wie sich schon daraus 
ergibt, daß in der genannten Be
stimmung im Gegensatz zum Unter
halt hinsichtlich der Miete nicht von 
der „laufenden Forderung“ gespro
chen wird. Insbesondere folgt das 
aber auch daraus, daß eine derartige 
Beschränkung die Anwendung des 
§ 6 APfVO bis auf unbedeutende 
Ausnahmen auf Titel über künftige 
Mietzahlungen einengen würde. Das 
wäre mit dem gesellschaftlichen An
liegen, die Erfüllung der Mietzah
lungspflicht im Rahmen der Gege
benheiten konsequent zu sichern, 
nicht vereinbar; denn im Prinzip 
würde dann die erleichterte Pfän
dungsmöglichkeit nur in Anwendung

/»/ Vgl. Rakow, „Zur Errechnung des 
pfändbaren Betrages bei der Pfändung 
wegen Mietrückständen“, NJ 1971 S. 618; 
Funk/Eitner/Funk, „Zur Errechnung des 
pfändbaren Betrages bei der Pfändung 
wegen Mietrückständen“, NJ 1972 S. 237 f.; 
Hundeshagen, „Zur Höhe des Betrages, 
der bei der Pfändung wegen rückständiger 
Mietzinsforderung pfändbar ist“, NJ 1972 
S. 392. Vgl. zu dieser Problematik auch: 
Das Zivilprozeßrecht der Deutschen Demo
kratischen Republik, Zweiter Band, S. 484; 
Kruschke, „Zur Verordnung über die 
Pfändung von Arbeitseinkommen“, NJ 
1955 S. 429 ff. (430); Krusehke/DUlhöIer, 
„Zu einigen Fragen der VO über die 
Pfändung von Arbeitseinkommen“, NJ 
1955 S. 595 ff. (596).

kommen können, wenn auch die 
Voraussetzungen zur Verurteilung 
nach § 259 ZPO gegeben wären. Da
gegen könnte mit dieser Maßnahme 
die Realisierung kurzfristiger, sich 
nicht wiederholender Mietrückstände 
von vornherein nicht gewährleistet 
werden.
Der Zweck der gesetzlichen Rege
lung, daß im Falle der Pfändung des 
Arbeitseinkommens wenigstens ein 
Monatsmietbetrag dem Vermieter 
gesichert sein soll, ist aber noch in 
anderer Richtung bedeutsam. Zwar 
kommt es nach dieser Regelung für 
die erleichterte Pfändung einer Mo
natsmiete nicht darauf an, ob es sich 
um Rückstand handelt oder um 
einen laufenden Betrag. Wesentlich 
ist jedoch, daß die Pfändung nur 
dann zum Zuge kommen kann, wenn 
im Laufe eines Monats die Abfüh
rung eines Monatsmietbetrags durch
zusetzen ist. Hat beispielsweise der 
Schuldner die laufende Miete ge
zahlt, so ist die Pfändung gemäß § 6 
APfVO wegen vorhandener Rück
stände ausgeschlossen. Es ist in die
sem Fall nur eine Pfändung nach 
§ 5 und evtl, nach § 12 APfVO mög
lich; denn nur wegen des Betrags 
einer Monatsmiete und nicht wegen 
der darüber hinausgehenden An
sprüche ist es angängig, die sozialen 
Belange des Mieters bei der Pfän
dung nicht besonders zu berücksichti
gen.
Aus diesen Darlegungen folgt, daß 
wegen Mietrückstandes nur dann 
gemäß § 6 APfVO vollstreckt wer
den kann, wenn der Mieter im be
treffenden Monat nicht bereits die 
laufende Miete oder einen Betrag in 
Höhe der Monatsmiete auf die Rück
stände gezahlt hat. Dabei ist es 
gleichgültig, ob der Mieter in der 
Zwischenzeit die Wohnung gewech
selt hat und der Rückstand, der mit 
der Pfändung in das Arbeitseinkom
men realisiert werden soll, dem ge
genwärtigen oder dem früheren Mie
ter zusteht.
Daraus ergeben sich für die Voll
streckung einige praktische Konse
quenzen :
1. Nach § 6 APfVO ist auch dann in 
das Arbeitseinkommen des Schuld
ners jeweils in Höhe einer Monats
miete zu vollstrecken, wenn nur ein 
Titel über rückständige Miete vor
liegt.
2. Hat der Schuldner im betreffen
den Monat bereits eine Monatsmiete
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